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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1978

Norm

StGB §72

Rechtssatz

Nur eine auf Dauer ausgerichtete Gemeinschaft von Personen verschiedenen Geschlechts entspricht den Merkmalen

des § 72 Abs 2 StGB, die ihrem Wesen nach der Beziehung miteinander verheirateter Personen gleichkommt.
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